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Öffentliche Beschlussvorlage 

Betrifft 
 

Straßenbenennung Franziskusweg 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

   04.09.2018 Bezirksvertretung Münster-Mitte Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 

I. Sachentscheidung: 
 
Die Wegefläche auf dem Grundstück des Ordens der Mauritzer Franziskanerinnen erhält den Stra-
ßennamen Franziskusweg. 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Es entstehen keine Kosten und keine Folgekosten.  

 
 
 
Begründung: 

Mit Schreiben vom 13.04.2018 beantragt die Genossenschaft der Krankenschwestern nach der 

III. Regel des Hl. Franziskus die private Erschließungsstraße auf dem Grundstück des Mutter-

hauses mit dem Straßennamen  Zum Heiligen Franziskus  zu benennen. 

Es gibt bereits einige vergleichbare Straßennamen im Stadtgebiet, die einen Bezug zu den dort 

ansässigen Einrichtungen haben. In Amelsbüren heißt die private Straße im Gelände des Alexia-

ner-Krankenhauses Alexianerweg. Die Zufahrtstraße zum Canisiuskloster heißt Canisiusweg, die 

Straße neben dem Kapuzinerkloster Kapuzinerstraße und die Straße neben dem Kloster vom 

Guten Hirten heißt Zum Guten Hirten. In Handorf heißt die Zufahrtstraße zum Kamilluskolleg 

Kamillusweg. Die private Erschließungsstraße auf dem Grundstück der Provinzial-Versicherung 

hat den amtlichen Straßennamen Provinzial-Allee.  

Der Orden wünscht sich den Namen Zum Heiligen Franziskus. Diese Formulierung soll die Wert-

schätzung ausdrücken, die die Schwestern für ihren Ordensstifter Franz von Assisi empfinden. 

Dabei ist dem Orden bewusst, dass viele Menschen diese Bewertung nicht teilen; weil aber der 
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Privatweg völlig in den Grenzen des eigenen Grundstücks liegt und kein fremdes Grundstück 

erschließt, kann aus Sicht des Ordens der Straßenname nur Zum Heiligen Franziskus heißen.  

 

Nach Auffassung der Verwaltung werden Straßennamen durch einfache und neutrale Bezeich-

nungen gebildet. Zum Beispiel heißt die Straße nach dem Apostel Paulus Paulstraße und der 

Straßenname nach der Muttergottes heißt Marienplatz. Aus diesem Grund schlägt die Verwal-

tung den Straßennamen  Franziskusweg  vor.  

 

Bisher ist die Einfahrt von der Andreas-Hofer-Straße mit einem Tor geschlossen. Das Tor wird 

aber ins Grundstück versetzt, wodurch der Haupteingang des neuen Schwesternhauses von der 

öffentlichen Andreas-Hofer-Straße dauerhaft direkt zugänglich sein wird. Lediglich der hintere 

Teil der privaten Erschließungsstraße wird nicht öffentlich zugänglich sein. 
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Anlage 

Anlage 1  Antrag des Ordens 

Anlage 2  Übersichtsplan 

Anlage A  Kurzfassung 
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